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Johanneskirchner Straße 

Aufstellung Gefahrzeichen Z.136 StVO 

1. Verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO:

■ 

In der Johanneskirchner Straße wird zwischen der Oberföhringer Straße und der Effnerstraße

auf Höhe Hausnummer 11 in westlicher Fahrtrichtung ein Gefahrzeichen Zeichen 136 StVO

mit dem Zusatzzeichen „Schulweg" aufgestellt.

Begründung: 

Bei der Johanneskirchner Straße handelt es sich im Abschnitt zwischen Oberföhringer Straße 

und Effnerstraße um einen Schulweg zur Grundschule an der Oberföhringer Straße 224. Die 

Schulkinder nutzen überwiegend den südlichen schmalen Gehweg und gehen teilweise auch 

auf der Fahrbahn. 

Mit dem Anbringen der Beschilderung soll der Autofahrer künftig besser wahrnehmen, dass er 

sich auf einer Straße befindet, die einen Schulweg darstellt, und zu einem besonders 

umsichtigen, aufmerksamen und geschwindigkeitsreduzierten Fahren angehalten werden. 

Insbesondere aufgrund des engen Verlaufs der Johanneskirchner Straße in diesem Abschnitt 

ist das Gefahrzeichen erforderlich und geeignet, die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf die 

Schulkinder zu erhöhen. Bauliche Maßnahmen sind derzeit nicht geplant , so handelt es sich 

zudem um eine angemessene Maßnahme, um die Schulwegsicherheit zeitnah zu optimieren. 

Anhörungen: 

a) Das Polizeipräsidium München hat der Maßnahme am ... .... zugestimmt. 

b) Der örtliche Bezirksausschuss hat die Maßnahme im Rahmen des BA-Antrages vom

14.03.2023 (AntragsNr. 20-26 / B 05193) angeregt.
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